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RS OGH 1976/11/24 1Ob666/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1976

Norm

ABGB §878

ABGB §1299 A3

Rechtssatz

Aus der bloßen Verletzung von Aufklärungsp5ichten und Warnp5ichten kann ein Anspruch auf das Erfüllungsinteresse

nicht abgeleitet werden , wenn das rechtswidrige Verhalten für die Nichterfüllung der Verbindlichkeit nicht kausal war .
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